
als in der von T geschaffenen Ausgangsgefahr typischerweise
begründet anzusehen. O trat nicht eigenverantwortlich zwi-
schen die Handlung des T und den Tatbestandserfolg, dieser
ist T also objektiv zuzurechnen.27

Mithin ist es weder nötig sich mit der Frage der Brauch-
barkeitseinschränkung noch mit der Frage, ob § 303 II StGB
einschlägig ist, auseinanderzusetzen.
b) Wiederum kommt es nicht auf den subsidiären § 303 II
StGB an. Da die funktionale Bestimmung der Statue gerade in
der ästhetischen Erscheinung liegt, führt hier allein schon die
reine Veränderung des Erscheinungsbildes zu einer nicht un-
erheblichen Minderung der bestimmungsgemäßen Brauchbar-
keit iSd § 303 I Alt. 1 StGB.28

Ferner ist der eigenständige29 Tatbestand des § 304 I Alt. 1
StGB erfüllt, der öffentliche Denkmäler sogar explizit nennt.
Beachtlich ist, dass § 304 StGB nicht wie § 303 StGB das
Eigentum, sondern Interessen der Allgemeinheit schützt. Da-
her stehen die beiden Tatbestände aufgrund der Klarstellungs-
funktion der Idealkonkurrenz gem. § 52 StGB im Verhältnis
selbiger zueinander.30
c) Hier liegt weder eine (mittelbare) Substanzverletzung noch
eine Beeinträchtigung der bestimmungsgemäßen Brauchbar-
keit des Autos, das immer noch gefahren werden kann, vor.
Damit scheidet § 303 I StGB aus.

Allerdings ist nun § 303 II StGB zu bejahen. Die Verände-
rung des Erscheinungsbildes ist nicht bloß sehr klein oder
unscheinbar. Außerdem ist der Aufwand der Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes zeit- und auch kosten-
intensiv. Deshalb handelt es sich um eine erhebliche und nicht
nur vorübergehende Veränderung des Erscheinungsbildes. Sie
geschah ohne den Willen des Eigentümers O, mithin auch
unbefugt.

Fall 5: Unternehmer U sendet ohne Bestellung des Verbrauchers V
diesem eine formschöne Porzellanfigur mit dem Angebot zu, diese
für 150 EUR zu erwerben. V, der damit nichts anzufangen weiß,
zerschlägt verärgert über die Belästigung die Figur und wirft sie in
den Müll.

Lösung: V hat eine fremde Sache zerstört, da durch die Zusen-
dung der Figur keine Übereignung gem. § 929 S. 1 BGB statt-
fand. Allerdings liegt ein Fall der Zusendung unbestellter Leis-

tungen gem. § 241 a I Alt. 1 BGB vor. Daher sind jedwede
Ansprüche des U gegen V ausgeschlossen.31 Das führt dazu,
dass V insbesondere die Sache auch zivilrechtlich konsequenz-
los vernichten darf. Deshalb wird im Sinne einer Harmonisie-
rung von Zivil- und Strafrecht erwogen, § 241 a BGB als Recht-
fertigungsgrund im Bereich des § 303 StGB – sowie im Bereich
des § 246 StGB – anzuerkennen.32 Dieser Ansatz ist zutreffend,
da es beim strafrechtlichen Eigentumsschutz darum geht, die
durch § 903 BGB etablierte sächliche Verwirklichungsfreiheit
des Eigentümers zu schützen.33 Gerade diese wird dem Unter-
nehmer, der einem Verbraucher unbestellte Ware zusendet,
per § 241 a I BGB aber entzogen, indem diese Norm als
Reaktion auf unlauteres Wettbewerbsverhalten Sanktionscha-
rakter hat. Sie entzieht dem Unternehmer jedweden Zugriff
und Anspruch auf die Sache.34 Damit ergibt sich eine gewisse
Parallele zur Einziehung gem. § 74 StGB, die auch formal eine
Rechtsposition bestehen lässt, sie aber materiell einem anderen
Rechtssubjekt zuordnet.35 Daraus folgt, dass eine Bestrafung
des V dem Sinn des § 303 StGB widerspräche, weshalb dieser
richtigerweise bereits tatbestandlich zu reduzieren ist.36

27 Man könnte die Konstellation auch als Fall der mittelbaren Täterschaft ansehen.
Dann handelte O iSd der Siriuskonstellation gegen sich selbst – er ist als Eigentümer
kein tauglicher Täter. Ebenso kann man die Sachbeschädigung wegen der sicheren
Aussicht, O werde den Lack entfernen, bereits mit dem Auftragen desselben als
vollendet ansehen, da schon zu diesem Zeitpunkt eine Beeinträchtigung der Sach-
substanz vorliegt. Vgl. Rengier (Fn. 6) § 24 Rn. 20; Schuhr JA 2009, 169 (170).
Damit ist im Grunde ein Gedanke angesprochen, der dem hinter dem sog. Gefähr-
dungsschaden beim Betrug gem. § 263 StGB ähnlich ist, vgl. dazu Waszczynski JA
2010, 251 (254 ff.).

28 Grundlegend BGHSt 29, 129.
29 Anders als § 305 StGB ist § 304 StGB keine Qualifikation zu § 303 StGB, Rengier

(Fn. 6) § 25 Rn. 1.
30 So auch Schönke/Schröder/Stree/Hecker (Fn. 10) StGB § 303 Rn. 25; NK-StGB/

Zaczyk (Fn. 9) StGB § 303 Rn. 20; aA Fischer, StGB, 61. Aufl. 2014, StGB § 304
Rn. 17, der § 303 StGB als durch § 304 StGB konsumiert sieht.

31 Jauernig/Mansel (Fn. 18) BGB § 241 a Rn. 5; BeckOK BGB/Sutschet, Beck’scher
Online-Kommentar BGB, 25. Ed. 1.11.2014, BGB § 241 a Rn. 9.

32 Umfassend Matzky NStZ 2002, 458 (459 ff); siehe auch Rengier (Fn. 6) § 5 Rn. 15;
Schönke/Schröder/Stree/Hecker (Fn. 10) StGB § 303 Rn. 22.

33 Siehe oben B.I.2.
34 Jauernig/Mansel (Fn. 18) BGB § 241 a Rn. 1; BeckOK BGB/Sutschet (Fn. 31) BGB

§ 241 a Rn. 1.
35 Kindhäuser/Wallau NStZ 2003, 151 (152 f.); Waszczynski JA 2010, 251 (253).
36 Gleiches gilt auch für die Unterschlagung. Anders als bei der Frage der objektiven

Rechtswidrigkeit der Zueignung gem. § 246 StGB kommt es nämlich nicht darauf
an, ob dem U ein Anspruch auf Herstellung einer Rechtsposition zusteht, vielmehr
hat er sie bereits als Konsequenz des § 241 a BGB inne.
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neuen Maskottchen „Juri“ & „Justel“. Die beiden Schneeeulen sind einzigartig und sehr
wertvoll für den Erfurter Zoo, in dem die Tiere leben, aber auch für die Juristische Fakultät,
die eine Tierpatenschaft für sie übernommen hat. Juri & Justel verstehen es, die Besucher
anzulocken. Doch nicht jeder ist den beiden Eulen wohlgesonnen – die Gefahr lauert überall.
Anton (A) hat den vergangenen Sonntag in der thüringischen Landeshauptstadt verbracht
und dabei dem Zoo einen Besuch abgestattet. Ihm sind die wertvollen Eulen sofort aufgefal-
len. Spontan fasst er den Entschluss, die Tiere in absehbarer Zeit in seine Gewalt zu bringen,
um sie gewinnbringend zu veräußern. Er hat jedoch bemerkt, dass die Zooleitung die Tiere
besonders schützt, weil deren Verschwinden für den Zoo einen herben finanziellen Verlust
bedeuten würde und zudem ein Anlass für große Trauer bei den Jurastudierenden in Jena
wäre.

So leicht lässt sich A jedoch nicht beirren. Er erfährt am Abend, dass sein Freund Bernd (B)
eine geladene Waffe besitzt. Da A genau weiß, wem er die Tiere verkaufen könnte, hofft er B
davon überzeugen zu können, mit ihm nachts in den Zoo einzudringen und die Tiere mit-
zunehmen. Immerhin bekäme auch B einen gewissen Anteil am Verkaufserlös. Die Aktion soll
folgendermaßen ablaufen: Einer soll mit der Waffe die Pfleger oder sonstiges Personal in
Schach halten, sodass der andere die beiden Eulen befreit und in einem mitgebrachten Käfig
einsperrt, damit diese wegtransportiert werden können. B lässt sich jedoch nicht davon über-
zeugen, bei der Aktion mitzuwirken. Er befindet sich zwar gerade in finanziellen Schwierig-
keiten, doch ist er generell dagegen, Tiere aus ihrer gewohnten Umgebung herauszureißen, um
sie zu verkaufen. Außerdem kennt B Juri & Justel und kann ihnen schon deshalb nichts zuleide
tun.

A ist sauer und verlangt von B, er solle ihm wenigstens die Waffe geben. Er, A, würde die
Sache schon irgendwie allein durchziehen. Dafür dass B ihm die Pistole gibt, soll er einen Teil
des Geldes erhalten, wenn die Eulen verkauft sind. B denkt kurz nach und ist mit der
Übergabe der Waffe einverstanden. A untersucht die Pistole gründlich auf ihre Funktions-
fähigkeit und steckt sie sodann in seine Jackentasche. Nach längerem Nachdenken bereut B
jedoch, dass er A die Waffe überlassen hat. Er möchte nicht, dass Juri & Justel gestohlen und
dabei möglicherweise auch noch Menschen in Gefahr gebracht werden. In einer günstigen
Situation holt B deshalb die Waffe aus der Jackentasche des A und entleert das Magazin in der
Hoffnung, dass A die Waffe nicht mehr überprüfen wird.

Genauso soll es geschehen. A kontrolliert die Funktionsfähigkeit der Waffe nicht noch
einmal. Er fährt am nächsten Tag nach Besucherschluss direkt zum Erfurter Zoo. Die Eulen
befinden sich im Vogelhaus. Tagsüber wird das Dach des Hauses leicht geöffnet, sodass die
Eulen mehr Bewegungsfreiheit haben. Abends befinden sie sich ausschließlich im Inneren des
großen Vogelhauses, welches vom Besucherraum durch eine, wie A weiß, dicke Scheibe aus
Glas getrennt ist. A begegnet dem Pfleger während der Fütterung. Unter vorgehaltener, jedoch
in Wahrheit ungeladener Pistole, zwingt er den Pfleger die Eulen in den Käfig zu verstauen.
Der Pfleger weiß zwar, dass er sich hinter der gläsernen Trennscheibe befindet, handelt jedoch
völlig verängstigt, und befolgt die Anweisungen des A. An einer Seitentür des Käfigs händigt
der Pfleger die Eulen an A aus. Die Eulen wechseln den Besitzer und A flieht mit Juri & Justel
aus dem Erfurter Zoo.

Wie hat sich A strafbar gemacht?

Anmerkungen: Es ist ausschließlich die Strafbarkeit des A anhand von Normen des StGB zu prüfen. Die
Strafbarkeit des B bleibt vorliegend außer Acht. Alle erforderlichen Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES A WEGEN RAUBES GEM. §§ 249 I, 250 I NR. 1A, B STGB

I. Tatbestand

1. Fremde bewegliche Sache
Fraglich ist, ob die Eulen taugliches Tatobjekt sein können. Die Fremdheit stellt dabei kein
Problem dar, da sich die Eulen nicht im Eigentum des A befinden. Offen bleibt die Frage,
ob die Eulen als Sache im Sinne der Norm angesehen werden können. Sachen sind kör-
perliche Gegenstände, § 90 BGB (Schönke/Schröder/Eser/Bosch, StGB, 29. Aufl. 2014, StGB
§ 242 Rn. 9). Nach allgemeiner Ansicht fallen Tiere unter den strafrechtlichen Sachbegriff
(Küper, Strafrecht BT, 8. Aufl. 2012, 252). Uneinigkeit herrscht freilich über die dogmatische
Herleitung dieses Ergebnisses, insbesondere, ob ein Rückgriff auf § 90 a BGB zu erfolgen
hat. Nach § 90 a BGB sind Tiere keine Sachen. Sie sollen aber deshalb unter dem Sachbegriff

Tiere als Sachen
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